
Die wissenschaftlich-technische Leistung, 
der Schutz ihres Ergebnisses 

und seine Verwertung im System des Wirtschaftsrechts

Richard Osterland

Für die Lösung der Aufgaben, die der VII. Parteitag der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands gestellt hat, ist es entscheidend, die wissenschaft
lich-technische Revolution zu meistern. Diesem Erfordernis entsprechend muß 
auch das sozialistische Recht ausgestaltet werden. Dabei ist von einer Analyse 
der wissenschaftlich-technischen Revolution und einer Prognostik ihrer wei
teren Entwicklung in Verbindung mit der Entwicklung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse auszugehen. Die so zu erarbeitende Prognose der Rechtsent
wicklung in Wissenschaft und Technik muß das Ziel haben, Rechtsnormen zu 
bilden, die die Entwicklung der Produktivkräfte optimal fördern. Sie müssen 
sich in das System des Wirtschaftsrechts als Leitungs- und Regelinstrument 
im gesellschaftlichen Gesamtsystem organisch einordnen.1 Die Bedeutung 
dieses Rechtsgebiets erheischt, das Recht der Kooperation bei wissenschaft
lich-technischen Leistungen, den in- und ausländischen Rechtsschutz wissen
schaftlich-technischer. Ergebnisse und die nationale und internationale Ver
wertung dieser Ergebnisse nach einer einheitlichen Konzeption zu gestalten. 
Mit der hier vorgenommenen Kennzeichnung ist der Komplex des Rechts in 
Wissenschaft und Technik nur unter dem Gesichtspunkt der Warenproduk
tion und des Austauschs von Waren erfaßt. Dieser Gesichtspunkt ist jedoch 
in einer warenproduzierenden Gesellschaft der wesentliche. Es wird zu 
untersuchen sein, inwieweit im Hinblick auf die Organisation wissenschaft
lich-technischer Arbeit2 und ihrer staatlichen Leitung, die Abgrenzung wirt
schaftender und wirtschaftsleitender Einheiten sowie den Schutz des Men
schen weitere Komplexe hinzukommen.3
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